
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  
 

TO-Freigabe am: 19.06.2014 
BV-0050/2014 

öffentlich 
 

Amt: Hauptamt  Datum: 19.06.2014 

Bearbeiter: Heike Müller  Aktenzeichen:  

 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 

Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Gemeinderat 03.07.2014        

 
 

vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 

 
Gegenstand der Vorlage: 
Verteilung der Vorsitze der beratenden Ausschüsse 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat beschließt, den Vorsitz des Bau- und Sozialausschusses mit Herrn/Frau 
………………………………. zu besetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
Ausschüsse nach § 46 Abs. 1 KVG LSA 
Die Vertretung kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben ständige oder zeitweilige Ausschüsse bil-
den, die als beschließende oder als beratende Ausschüsse tätig werden. Ständige Aus-
schüsse und ihre Größe sind in der Hauptsatzung  festzulegen; sollen zusätzlich sachkundi-
ge Einwohner nach § 49 Abs. 3 berufen werden, so ist deren Zahl gesondert auszuweisen. 
 
Beratende Ausschüsse nach § 49 KVG LSA 
(1) Zur Vorberatung ihrer Verhandlungen oder einzelner Verhandlungsgegenstände kann die 
Vertretung beratende Ausschüsse bestellen. 
(2) Der Vorsitzende der beratenden Ausschüsse ist in der Regel der Hauptverwaltungsbeam-
te. In der Hauptsatzung kann festgelegt werden, dass ein ehrenamtliches Mitglied der Vertre-
tung einem beratenden Ausschuss, der ausdrücklich zu bezeichnen ist, vorsitzt. 
(3) Die Vertretung kann in die beratenden Ausschüsse sachkundige Einwohner widerruflich 
als Mitglieder mit beratender Stimme berufen; die §§ 41 und 47 Abs. 1 gelten entsprechend. 
Mitglieder der Vertretung und Beschäftigte der Kommune können nicht als sachkundige Ein-
wohner berufen werden. Ist die Berufung in dem Verfahren nach § 47 Abs. 1 erfolgt, stellt die 
Vertretung die Mitgliedschaft der sachkundigen Einwohner durch Abstimmung fest. Ihre Zahl 
darf die der Mitglieder der Vertretung in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen. Die 
sachkundigen Einwohner sind ehrenamtlich tätig; § 33 gilt entsprechend. 
 
Beratende Ausschüsse nach § 7 Hauptsatzung der Gemeinde Barleben 
(1) Den im Folgenden genannten Ausschuss sitzt ein ehrenamtliches Mitglied des Gemein-
derates vor 
 

· Bau- und Sozialausschuss 
 
(2) Der Vorsitz des Bau- und Sozialausschusses wird der stärksten Fraktion des Gemeinde-
rates zugeteilt. 
 
(3) Der Bau- und Sozialausschuss besteht aus sechs Gemeinderäten und 5 sachkundigen 
Einwohnern. Der Bürgermeister kann jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. Auf Verlangen 
ist ihm das Wort zu erteilen. 
 
Rechtsgrundlage 
KVG LSA, Hauptsatzung der Gemeinde Barleben 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
25,00 

 

    
 

Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 
Gesamtkosten der Maß-
nahmen 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss/Kapitaldienst/ 
Folgelasten oder kalkulatori-
sche Kosten) 

 
 

 Eigenanteil Objektbe-
zogene                                       
 Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüsse/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 



    

     €      €      €                         €      € 

 

im Ergebnishaushalt 
 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
      

 
 
Anlagen 
keine 
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